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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1937

Norm

PatG 1970 §158

Rechtssatz

Rechtskräftige Entscheidungen des Patentamtes über eine Vorfrage sind dem strafgerichtlichen Urteil auch dann

zugrunde zu legen, wenn sie dem Strafgerichte vorliegen, ohne daß von ihm eine Unterbrechungsbeschluß gefaßt

worden wäre.
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